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Minimum Standards für die formelle Konzeption von Beiträgen  

Inhaltsübersicht 
An den Anfang eines jeden Beitrags ist eine 
Inhaltsübersicht mit den Überschriften der 1. Titelebene 
zu setzen. 

Stern-Fussnote (*) für Autorenangaben 
Persönliche Angaben zu den Autorinnen und Autoren 
werden in eine Stern-Fussnote (*) gefasst. 

Vorspann 
Auf einen einleitenden Vorspann (Abstract) wird 
verzichtet. 

Titelsystematik 

Es wird eine Titelsystematik ohne Buchstaben 
verwendet, wobei die Gliederung idealerweise auf vier 
Ebenen zu beschränken ist: 

I. 

1. 

1.1 

1.1.1 

(Autoren-)Namen  

In Zitaten sind Namen (vor allem von Autoren) in 
KAPITÄLCHEN zu setzen. Bei Werken mit Autoren und 
Herausgebern werden die Namen letzterer «normal» 
gesetzt.  

Daten 

1. Januar 2024; 1 janvier 2024; 1 gennaio 2024 

Keine führenden Nullen oder Abkürzungen verwenden, 
wie etwa: 01.01.2024: 1. Jan. 2024; 1.1.24; 01.01.24 

Gesetzesbestimmungen  

Art. 656a Abs. 4 OR; art. 656a al. 4 CO 

(Nicht: CO 656a IV oder art. 656a, al. 4, CO). 

Bei Artikeln mit Buchstabenzusatz wird der Buchstabe 
kursiv gesetzt, bspw. Art. 656a OR. 

Diese Zitierweise ist auch für die Verlinkung mit 
Swisslex und <admin.ch> von Vorteil. 

Lateinische Begriffe 
Kursiv setzen. 

Beispiele: in concreto | obiter dictum | lex specialis 

Fett- oder Kursivsetzung von  
Klammern und Satzzeichen 

• Klammern werden fett/kursiv gesetzt, wenn der 
ganze Text in den Klammern fett/kursiv ist. 

• Satzzeichen werden fett/kursiv gesetzt, wenn das 
Wort davor fett/kursiv ist. 

 


